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Das Auslandschweizer-Sekretariat teilt mit:

Reisekostenvergütung für Rekruten
(TA) Wie vom Auslandschweizersekretariat

zu erfahren ist, werden die Reisekosten
der Auslandschweizer vom ausländischen

Wohnort bis zur schweizerischen
Grenzstation oder bis zum Flughafen
zum Einrücken in die Rekrutenschule als
Rekrut und umgekehrt bei der Entlas¬

sung aus der Rekrutenschule unter
gewissen Bedingungen vom Eidgenössischen

Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) übernommen. Dies
gilt auch bei vorzeitiger Entlassung,
sofern diese aus unverschuldeten Gründen
erfolgt ist.

Die Reise muss innerhalb eines Monats
vor Beginn der Rekrutenschule und
innerhalb eines Monats seit der Entlassung
stattfinden. Es werden nur diejenigen
Kosten vergütet, die bei vorheriger Konsultation

des zuständigen Konsulats entstanden
wären. Insbesondere Flugbillette

sollten durch Vermittlung des zuständigen
Schweizer Konsulats und während

der Rekrutenschule nach Absprache mit
der Reise- und Transportsektion des
EDA, Eigerstr. 73, 3003 Bern (031/
61 33 10), gekauft werden. Erkundigen
Sie sich in jedem Falle vor der Reise und
vor dem Erwerb von Fahr- und
Flugscheinen!

Für die Reisekosten innerhalb der
Schweizer Grenze sowie im Urlaub während

der Rekrutenschule gibt es für
Auslandschweizer keine Sonderregelung.
Auskunft hierüber erteilt der
Kompaniekommandant.

Für Sie gelesen im Tages-Anzeiger


	Das Auslandschweizer-Sekretariat teilt mit : Reisekostenvergütung für Rekruten

